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1. Geplante Sozialversicherungsrechengrößen ab 2024 
 
Im aktuellen Regierungsentwurf zur Sozialversicherungsgrößenverordnung sollen die Werte an 
die Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres angepasst werden. Als Referenz-
Rechengröße wird dabei das Jahr 2022 herangezogen. 
Die Anpassung von Kranken- und Pflegeversicherung gilt bundesweit. Bei der Arbeitslosen- und 
Rentenversicherung wird zwischen alten und neuen Bundesländern unterschieden. Folgend die 
geplanten Werte für 2024: 
 

 monatlich jährlich 

Kranken- und Pflegeversicherung 5.175 € 62.100 €  

Versicherungspflichtgrenze in der  
Kranken- und Pflegeversicherung 

 69.300 €   
62.100 € * 

Renten- und Arbeitslosenversicherung (aBL) 7.550 € 90.600 €  

Renten- und Arbeitslosenversicherung (nBL) 7.450 € 89.400 €  

 
* Die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze in der Krankenversicherung gilt für bestimmte Be-

rufsgruppen oder Arbeitnehmer unter besonderen Bedingungen, wie z.B. für Beschäftigte, die 
zum 31.12.2002 wegen Überschreitens der damaligen Grenze versicherungsfrei und bei einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen (Krankenvollversicherung) versichert waren. 

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung soll auf monatlich 3.535 € angehoben werden und 
gilt für die Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit sowie für die Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (RV ALV) in den alten Bundesländern. Für die neuen Bundesländer ist eine Anpas-
sung auf 3.465 € (RV ALV) monatlich vorgesehen.  
Seit Oktober 2022 muss die Minijobgrenze an den Mindestlohn gekoppelt sein. Durch den An-
stieg des Mindestlohns muss auch die Minijobgrenze angehoben werden. Daraus folgt auch eine 
Anpassung des Übergangsbereichs. 
Für das kommende Jahr soll der Mindestlohn auf 12,41 €/Std. steigen. Damit würde auch die Mi-
nijobobergrenze auf 538 €/Monat (Übergangsbereich 538,01 - 2.000 €) angepasst werden. 
Der Entwurf wurde am 11.9.2023 präsentiert und hat die Zustimmung des Bundeskabinetts erhal-
ten. Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt steht noch bevor. 
 
 
2. Geplante Sachbezugswerte 2024 
 
Die prognostizierten Werte für Sachbezüge im Jahr 2024 wurden vorgestellt. Diese werden jedes 
Jahr durch die Sozialversicherungsentgeltverordnung angepasst. Ab dem 1.1.2024 gelten basie-
rend auf dem aktuellen Entwurf, der sich wie immer am Verbraucherpreisindex orientiert, die fol-
genden Werte: 
Der monatliche Wert für Verpflegung wird auf 313 € festgesetzt. Dies unterteilt sich in 2,17 € täg-
lich für das Frühstück und jeweils 4,13 € für Mittag- oder Abendessen. Insgesamt ergibt sich so 
ein täglicher Gesamtwert von 10,43 € bzw. 313 € monatlich. 
Bitte beachten Sie, dass z.B. für Familienangehörige andere Werte gelten. 
Bei der Unterkunft wird ein Monatswert von 278 € angenommen, was einem Tageswert von 9,27 
€ entspricht. Sollte der festgelegte Tabellenwert nicht angemessen sein, kann alternativ der orts-
übliche Mietwert herangezogen werden.  
Bitte beachten Sie, dass hier ggf. andere Werte gelten (z.B. bei Mehrfachbelegung).  
 
 



3. Kosten für Pflege-WGs als außergewöhnliche Belastungen absetzbar 
 
Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs bringt Erleichterung für Menschen, die in einer Pflege-
Wohngemeinschaft (WG) leben. Laut dem Urteil vom 10.8.2023 sind die Kosten für die Unterbrin-
gung in einer Pflege-WG als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung ab-
setzbar. Damit stehen sie steuerlich auf dem gleichen Niveau wie Aufwendungen für die Unter-
bringung in einem traditionellen Pflegeheim. 
Hintergrund: Nach geltendem Recht können Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen gel-
tend machen, wenn sie höhere Aufwendungen haben als der Großteil der Steuerpflichtigen mit 
vergleichbaren finanziellen und familiären Verhältnissen. Dies betrifft nun auch Bewohner von 
Pflege-WGs. 
Vom Urteil profitieren insbesondere Menschen, die aufgrund von Krankheit, Pflegebedarf oder 
Behinderung in einer Pflege-WG leben. Sie können nun ihre Kosten für Miete und Verpflegung in 
der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung angeben. Diese Kosten sind nur 
insoweit abziehbar als sie die Haushaltsersparnis übersteigen. 
Wichtig: Das Urteil betont, dass die Pflege-WG den landesrechtlichen Vorgaben entsprechen 
muss, um die steuerlichen Vorteile nutzen zu können. 
 
 
4. Erweiterung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes bei kurzfristiger Vermietung 
 
Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlichte am 6.10.2023 ein Schreiben zur Umsatz-
steuer bei kurzfristigen Vermietungen. Das Schreiben nimmt Bezug auf ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) vom 29.11.2022 und hat weitreichende Implikationen für das Beherbergungsge-
werbe. 
Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Erweiterung des ermäßigten Steuersatzes. 
Bisher galt der ermäßigte Umsatzsteuersatz (7 %) für die kurzfristige Vermietung von klassischen 
Gebäuden und Grundstücken. Das BFH-Urteil weitet diesen auch auf „nicht ortsfeste Einrichtun-
gen“ wie z.B. Wohncontainer für Erntehelfer aus. Der ermäßigte Steuersatz gilt, wenn der Schwer-
punkt der Leistung in der Beherbergung liegt. Fällt der Fokus eher auf andere Dienstleistungen, 
gilt allerdings der reguläre Steuersatz.  
Die neuen Regelungen gelten für alle offenen Fälle. Bis zum 31.12.2023 können Unternehmer sich 
jedoch noch auf die Anwendung des Regelsteuersatzes berufen. 
 
 
5. Vermietung von Grundstücken mit Betriebsvorrichtungen 
 
Mit Beschluss vom 17.8.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt, dass die Vermietung 
oder Verpachtung eines Grundstücks zusammen mit darauf befindlichen Betriebsvorrichtungen 
als eine einheitliche steuerfreie Leistung betrachtet werden kann. 
Der entschiedene Fall bezog sich auf die Verpachtung eines Stallgebäudes zur Putenaufzucht, 
welches mit fest eingebauten Vorrichtungen und Maschinen ausgestattet war. Während das Fi-
nanzamt einen Teil der Vermietung als steuerpflichtig ansah, betrachtete der Vermieter die ge-
samte Vermietungsleistung als steuerfrei. Das Niedersächsische Finanzgericht gab dem Pächter 
Recht; das Finanzamt legte Revision ein. 
Der BFH bestätigte nun die Entscheidung des Finanzgerichts und berief sich dabei auf ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs. Laut diesem Urteil ist die Vermietung von fest eingebauten Vor-
richtungen und Maschinen als Nebenleistung zur Hauptleistung der Gebäudevermietung zu be-
trachten, wenn sie wirtschaftlich eine Einheit bilden. Somit ist die gesamte Vermietungsleistung 
steuerfrei. 
 
 



6. Nachlassverbindlichkeiten aus rückwirkender Betriebsaufgabe nicht steuermindernd an-
setzbar 

 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 10.5.2023 entschiedenen Fall gaben die Erben eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs diesen rückwirkend zu einem Zeitpunkt vor dem Tod des 
Eigentümers auf. Die aus der Betriebsaufgabe resultierenden steuerpflichtigen Gewinne wurden 
entsprechend vom zuständigen Finanzamt zur Berechnung der anfallenden Steuern herangezo-
gen. 
Die Erben versuchten nun, diese Steuern als Nachlassverbindlichkeiten geltend zu machen, mit 
dem Ziel, die ebenfalls anfallende Erbschaftsteuer zu senken, da sie in den aus der Betriebsauf-
gabe entstandenen Steuern Verbindlichkeiten sahen, die mit dem Erbe des Verstorbenen verbun-
den waren. 
Der BFH lehnte dies ab, betonend, dass solche Steuern nicht direkt aus dem Erbe resultieren und 
daher nicht die Erbschaftsteuer mindern können, da die Erben die Betriebsaufgabe und nicht der 
Erblasser die Betriebsaufgabe erklärt haben. 
 
 
7. Bundesfinanzhof bestätigt Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen 
 
In einem aktuellen Beschluss vom 13.9.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Verfassungsmä-
ßigkeit von Säumniszuschlägen bestätigt. Diese Entscheidung ist von besonderer Bedeutung, da 
sie auch für Zeiträume nach dem 31.12.2018 Gültigkeit besitzt. 
Im entsprechenden Fall hatte der Antragsteller einen Abrechnungsbescheid erhalten, der Säum-
niszuschläge enthielt. Dagegen legte er Einspruch ein und beantragte eine Aussetzung der Voll-
ziehung. Er argumentierte, dass die Höhe der Säumniszuschläge verfassungswidrig sei. Der BFH 
wies die Beschwerde des Antragstellers als unbegründet zurück. Nach Ansicht des Gerichts ver-
stößt die gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge weder gegen den Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes noch gegen das Rechtsstaatsprinzip. 
Bitte beachten Sie: Der VIII. Senat des BFH setzte die Vollziehung eines über Säumniszuschläge 
für die Jahre 2019 und 2020 ergangenen Abrechnungsbescheids wegen verfassungsrechtlicher 
Zweifel an deren gesetzlicher Höhe aus. Betroffene sollten daher die Fälle offen halten. 
 
 
8. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 
 
Bitte beachten Sie: Die folgenden Handlungsempfehlungen sollten nur nach eingehender Ab-
sprache mit Ihrem steuerlichen Berater erfolgen, damit Vor- und Nachteile abgewogen werden 
können. Nur so kann geprüft werden, ob die gewünschten Effekte eintreffen. 
 
a) Maximierung der Beiträge zur Basis-Altersvorsorge 
 
Beiträge zu Altersversorgungsversicherungen im Bereich der sogenannten Basisversorgung sind 
ab 2023 bis zu bestimmten Höchstbeträgen zu 100 % steuerlich absetzbar.  
Für das Jahr 2023 beläuft sich der Höchstbetrag für die Einzelveranlagung auf 26.528 € und für 
die Zusammenveranlagung auf 53.056 €. Durch die vollständige Ausschöpfung dieser Beträge 
wird nicht nur die zukünftige Rentensicherheit gefördert, sondern auch die steuerliche Belastung 
minimiert. Ggf. ist es sinnvoll, fehlende Beiträge nachzuzahlen, um die steuerlichen Vorteile voll-
ständig zu nutzen. 
 
 
 
 



b) Vorauszahlung der Beiträge zur privaten Basis-Kranken- und  Pflegeversicherung 
 
Durch die Vorauszahlung der Beiträge zur privaten Basis-Kranken- und Pflegeversicherung für 
kommende Jahre können Steuerzahler ihre steuerliche Belastung im aktuellen Jahr verringern.  
Es können Beiträge bis zum Dreifachen des Jahresbeitrags 2023 im Voraus gezahlt werden, um 
die Sonderausgabenabzüge zu optimieren. Dies ist besonders vorteilhaft in Jahren mit höherem 
Einkommen. Die Vorauszahlungen für die Jahre 2024 bis 2026 sollten vor dem 22.12.2023 geleis-
tet werden, um im Jahr 2023 steuerlich berücksichtigt zu werden. 
 
c) Vorziehen betrieblicher Investitionen 
 
Das Tätigen notwendiger Investitionen noch im laufenden Jahr kann die steuerliche Bemessungs-
grundlage reduzieren und somit die Steuerlast mindern. Zudem ermöglicht es, Abschreibungen 
früher geltend zu machen und kann bei vorhandener Liquidität finanziell vorteilhaft sein.  
 
d) Bildung eines Investitionsabzugsbetrags für zukünftige Investitionen 
 
Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist eine steuerliche Fördermaßnahme, die kleine und mittel-
ständische Unternehmen bei der Finanzierung von geplanten Anschaffungen oder Herstellungen 
abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter unterstützt. Bis zu 50 % der voraussichtlichen Kosten 
können bereits im Voraus steuerlich geltend gemacht werden, selbst bevor die Investition tatsäch-
lich getätigt wird. Dies bietet eine attraktive Möglichkeit, die steuerliche Bemessungsgrundlage 
zu reduzieren und die finanzielle Planung der bevorstehenden Investitionen zu erleichtern.  
Besonders praktisch: Der IAB kann auch noch bei der Erstellung der Bilanz gebildet werden, was 
eine flexible steuerliche Gestaltung ermöglicht. 
 
 
9. Vorfälligkeitsentschädigung – pauschalierter Institutsaufwand ist unzulässig 
 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) entschiedenen Fall verwendete eine Bank 
eine Software, die bei der vorzeitigen Tilgung eines Verbraucherimmobiliar-Darlehens in die Be-
rechnung der Vorfälligkeitsentschädigung einen pauschalierten sog. Institutionsaufwand von 300 
€ integrierte. 
Die OLG-Richter kamen zu dem Urteil, dass der hier in Rechnung gestellte pauschale Aufwand für 
die vorzeitige Darlehensrückführung in Höhe von 300 € nur dann verlangt werden kann, wenn 
dem Verbraucher ausdrücklich der Nachweis eines geringeren oder entfallenden Schadens sei-
tens der Bank gestattet ist. Das war hier nicht der Fall. 
 
 
10. Leistungsverbesserung in der gesetzlichen Pflegeversicherung 
 
Die Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung erfolgt in mehreren Schritten. Zum 1.7.2023 wur-
de bereits der Beitrag zur Pflegeversicherung angehoben, zum Januar 2024 gibt es Leistungsver-
besserungen und zum 1.1.2025 werden sämtliche Leistungsbeträge nochmals angehoben. Hier 
einmal die wichtigsten Punkte der Leistungsverbesserungen zum 1.1.2024: 
 Erhöhung des Pflegegelds und der ambulanten Sachleistungsbeträge um jeweils 5 %. 
 
 Das Pflegeunterstützungsgeld kann von Angehörigen künftig pro Kalenderjahr für bis zu zehn 

Arbeitstage je pflegebedürftiger Person in Anspruch genommen werden. Bisher war es be-
schränkt auf einmalig insgesamt zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person. 

 



 Familien mit pflegebedürftigen Kindern: Einführung des Anspruchs auf den gemeinsamen 
Jahresbetrag aus Verhinderungs- und Kurzzeitpflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 
und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 Der Zugang pflegender Angehöriger zu Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen wird erleich-
tert, indem die Möglichkeit zur Mitaufnahme des Pflegebedürftigen in die stationäre Vorsorge- 
oder Rehabilitationseinrichtung der Pflegeperson erweitert und weiterentwickelt wird. 

 Die Zuschläge, die die Pflegekasse an die Pflegebedürftigen in vollstationären Pflegeeinrich-
tungen zahlt, werden erhöht. Bei 0 - 12 Monaten Verweildauer wird der Zuschlag von 5 % auf 
15 %, bei 13 - 24 Monaten von 25 % auf 30 %, bei 25 - 36 Monaten von 45 % auf 50 % und bei 
mehr als 36 Monaten von 70 % auf 75 % angehoben. 

 
Die Leistungsbeträge für Verhinderungspflege und für Kurzzeitpflege werden zum 1.7.2025 in 
einem neuen gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zusammen-
geführt. Künftig steht damit ein Gesamtleistungsbetrag von bis zu 3.539 € zur Verfügung, den die 
Anspruchsberechtigten nach ihrer Wahl flexibel für beide Leistungsarten einsetzen können. Die 
bisherige sechsmonatige Vorpflegezeit vor erstmaliger Inanspruchnahme der Verhinderungspfle-
ge wird abgeschafft, sodass die Leistungen künftig unmittelbar ab Feststellung von mindestens 
Pflegegrad 2 genutzt werden können. Zum 1.1.2025 und zum 1.1.2028 werden die Geld- und 
Sachleistungen regelhaft in Anlehnung an die Preisentwicklung automatisch dynamisiert. 
 
 
11. Hinweis auf Energieeffizienzklassen und Spektrum der Effizienzklassen 
 
In seinem Beschluss v. 5.10.2023 stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) fest, dass die Liefe-
ranten und Händler eines Produkts in ihrer visuell wahrnehmbaren Werbung oder in ihrem techni-
schem Werbematerial auf die Energieeffizienzklasse dieses Produkts und das Spektrum der auf 
dem Etikett der betreffenden Produktgruppe verfügbaren Effizienzklassen hinweisen müssen. 
So können laut EuGH in der Werbung die Energieeffizienzklasse und das Spektrum der Effizienz-
klassen lesbar und sichtbar mittels einer für einen normal informierten, angemessen aufmerksa-
men und verständigen Durchschnittsverbraucher leicht verständlichen Wendung (wie etwa: „Die 
Energieeffizienzklasse dieses Modells/Produkts ist [einschlägiger Buchstabe] innerhalb eines 
Spektrums von [erster Buchstabe] bis [letzter Buchstabe]“) angegeben oder der Buchstabe der 
betreffenden Klasse in einem Pfeil mit der Hintergrundfarbe des entsprechenden Buchstabens 
des Spektrums der Effizienzklassen wiedergegeben und neben diesem Pfeil der Umfang des 
Spektrums mittels einer Angabe oder eines gleichwertigen Symbols präzisiert werden, die oder 
das für einen solchen Verbraucher leicht verständlich ist. Positionierung, Schriftart und Schrift-
größe dieser Hinweise sind so zu wählen, dass die lesbar und sichtbar sind und somit für den 
Verbraucher klar aus der Werbung hervorgehen. 
 
 
12. Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigte – Schwellenwert für zusätzliche Vergütung 
 
Das mit dem Rechtsstreit zwischen einem Piloten und einem Luftfahrtunternehmen befasste deut-
sche Bundesarbeitsgericht hat ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) gerichtet. Es wollte wissen, ob eine nationale Regelung, nach der ein Teilzeitbeschäf-
tigter die gleiche Zahl Arbeitsstunden wie ein Vollzeitbeschäftigter leisten muss, um eine zusätzli-
che Vergütung zu erhalten, eine Diskriminierung darstellt, die nach dem Unionsrecht verboten ist.  
 
In seiner Entscheidung vom 19.10.2023 hat der EuGH dies bejaht. Er stellte zunächst fest, dass 
die teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer während der Zeit ihrer Beschäftigung die gleichen Aufga-
ben wahrnehmen wie die vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer oder die gleiche Arbeitsstelle wie 
diese bekleiden. Damit ist die Situation beider Arbeitnehmerkategorien vergleichbar.  



Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht schlechter behandelt werden, wenn es darum geht, eine erhöhte 
Vergütung wegen Überschreitung einer bestimmten Zahl an Arbeitsstunden zu erhalten. 
 
 
13. Kein Anspruch auf günstige Schichtzeiten wegen Kinderbetreuung 
 
In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschiedenen Fall arbeitete eine 
Mitarbeiterin 40 Stunden die Woche. Arbeitsvertraglich war sie zur Leistung von Sonntags-, Feier-
tags- und Mehrarbeit verpflichtet. In dem Unternehmen galt ein 3-Schicht-Modell. Nach der Ge-
burt ihrer Zwillinge reichte sie bei ihrem Arbeitgeber den Wunsch ein, ihre Arbeitszeit auf 
35 Stunden wöchentlich zu begrenzen und ausschließlich von Montag bis Freitag zwischen 7:40 
und 16:40 Uhr tätig zu sein, um sich außerhalb dieser Zeiten um ihre Kinder kümmern zu können, 
da die Kinderbetreuungseinrichtungen zu anderen Zeiten geschlossen sind. Der Arbeitgeber gab 
dem Wunsch der Arbeitszeitreduzierung nach, widersprach allerdings der gewünschten Arbeits-
zeitverteilung. Die Richter gaben ihm Recht. 
Bei der Bestimmung der Lage der Arbeitszeit muss der Arbeitgeber nach Möglichkeit auch auf die 
Personensorgepflichten des Arbeitnehmers Rücksicht nehmen, sofern betriebliche Gründe oder 
berechtigte Belange anderer Arbeitnehmer nicht entgegenstehen. 
Im Rahmen der Interessenabwägung ist es dem Arbeitgeber gestattet, sich auf die klar erkennba-
ren persönlichen Lebensumstände der Arbeitnehmer zu konzentrieren, ohne eingehende Untersu-
chungen über deren familiäre Situation anstellen zu müssen. Dies ist ihm bereits aufgrund des 
Datenschutzes und der Wahrung der Privatsphäre der Angestellten nicht gestattet. Insbesondere 
ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, zu prüfen, ob es nicht doch zumutbare anderweitige Mög-
lichkeiten einer Betreuung gibt, sei es durch den anderen Elternteil, Lebenspartner, Angehörige, 
Verwandte, Freunde etc. oder eben durch Dienstleister wie Kindertagesstätten oder Tagesmütter. 
Dass es den anderen Mitarbeitern gelingt, arbeitsvertragliche und familiäre Pflichten miteinander 
zu vereinbaren, rechtfertigt es nicht, diese durch die vermehrte Zuweisung ungünstiger Schichten 
zusätzlich zu belasten. 
 
 
14. Keine Verbindlichkeit bei der Formulierung „Voraussichtlicher Baubeginn ...“  
 
Nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) ist die Ausführung nach 
den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. 
Bei einer Formulierung „voraussichtlich (Datum)“ fehlt es jedoch für die Annahme einer verbindli-
chen Vertragsfrist an der erforderlichen Eindeutigkeit. 
Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer 
hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. 
Ist der Auftragnehmer zur Erbringung von Bauleistungen verpflichtet, kommt es für den Beginn 
der Ausführung grundsätzlich auf die tatsächliche Arbeitsaufnahme auf der Baustelle an. Haben 
beispielsweise die Vertragsparteien die ständige Anwesenheit von mindestens vier Arbeitskräften 
auf der Baustelle festgelegt, reicht der Einsatz von nur einer Arbeitskraft durch den Auftragnehmer 
für den Arbeitsbeginn nicht aus. 
Sollte der Auftragnehmer den Start der Arbeiten hinauszögern, ist es dem Auftraggeber möglich, 
ihm eine angemessene Zeitspanne für den Arbeitsbeginn zu setzen und im Falle der Nichteinhal-
tung mit Vertragsauflösung zu drohen. Diese Zeitspanne darf durchaus kurz ausfallen und muss 
nicht die gesamte üblicherweise benötigte Zeit für die Vorbereitung der Arbeiten umfassen. 
 
 
 
 



15. Mitteilungspflicht bei Schwammbefall 
 
Ein vorsätzliches Verschweigen von Tatsachen kann als betrügerisches Verhalten angesehen wer-
den, sofern eine Verpflichtung zur Offenlegung dieser Tatsachen besteht. Eine Offenlegungs-
pflicht tritt jedoch nur dann in Kraft, wenn der andere Vertragspartner im Rahmen von Treu und 
Glauben sowie den gängigen gesellschaftlichen Normen vernünftigerweise mit einer Aufklärung 
rechnen kann. Im Allgemeinen liegt es in der Verantwortung jedes Beteiligten, sich um die eige-
nen Interessen zu kümmern. Es gibt keine generelle Verpflichtung, alle potenziell entscheidenden 
Informationen für den Entschluss des anderen Vertragsteils von sich aus preiszugeben. Es ist 
vielmehr so, dass ein Vertragspartner lediglich dazu verpflichtet ist, den anderen über jene Um-
stände in Kenntnis zu setzen, die den eigentlichen Zweck des Vertrags zunichtemachen könnten 
und somit für dessen Entscheidungsfindung erheblich sind – und das auch nur dann, wenn eine 
solche Mitteilung nach allgemeinem gesellschaftlichen Verständnis zu erwarten wäre. 
Vor diesem Hintergrund entschieden die Richter des OLG Rostock, dass der Befall eines Hauses 
mit Hausschwamm dem Käufer vom Verkäufer selbst dann mitzuteilen ist, wenn er diesen hat 
fachgerecht beseitigen lassen. 
Ferner besteht die Mitteilungspflicht auch dann, wenn der Schwammbefall für den Käufer mög-
licherweise erkennbar ist. 
 
 
16. Umgangskontakt – Verstoß gegen formlose Telefonvereinbarung 
 
In einem vom Kammergericht Berlin entschiedenen Fall hatte ein Vater gegen eine mit der Mutter 
des Kindes informelle Telefonvereinbarung verstoßen. Die Mutter stellte einen Ordnungsgeldan-
trag, welchen das Amtsgericht zurückwies. Die Richter des Kammergerichts Berlin bestätigten 
diese Entscheidung.  
Welche Formen des Umgangskontakts von einer konkreten Umgangsregelung ausgeschlossen 
sind, muss im Einzelfall entschieden werden. Bei der Interpretation solcher Regelungen ist es 
wichtig, dass klar ist, was von der betroffenen Person erwartet wird. Die Person muss bei vernünf-
tiger Betrachtung genau verstehen können, was die Regelung von ihr fordert. Dabei sollten die 
Anforderungen nicht zu streng sein. Es muss sowohl die Durchsetzbarkeit der Regelungen als 
auch die Verpflichtung der Eltern, sich angemessen und fair zu verhalten, berücksichtigt werden. 
 
Wenn ein Elternteil sein Kind anruft, verstößt dies nicht gegen eine gerichtliche Vereinbarung, die 
nur die Zeiten für den persönlichen Kontakt und die Urlaubsbesuche festlegt, besonders wenn die 
Eltern sich informell auch auf Telefonzeiten geeinigt haben und diese informelle Vereinbarung 
bewusst nicht in die offizielle gerichtliche Vereinbarung aufgenommen wurde. 
 
 
17. Zwei Testamente – Zeitpunkt der Erstellung entscheidend 
 
Sofern zwei Testamente existieren und nicht feststellbar ist, welches von beiden zuletzt verfasst 
wurde, werden sie als gleichzeitig erstellt betrachtet. Das bedeutet, dass man nicht davon ausge-
hen kann, dass das zuletzt erstellte Testament das frühere aufhebt, wie es das Bürgerliche Ge-
setzbuchs normalerweise vorsieht, falls das neuere Testament dem älteren widerspricht. Wenn 
zwei gleichzeitig erstellte Testamente sich in bestimmten Punkten widersprechen, sind diese wi-
dersprüchlichen Teile ungültig. 
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Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
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 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszin-
sen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014):Basiszinssatz + 8 Prozentpunk
(abgeschlossen ab 29.7.2014):Basiszinssatz + 9 Prozentpunk
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 
117,5;  
Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März 
=116,1; 
Februar = 115,2; 
Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbrau-
cherpreisindex 

  
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann je-
doch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß                  Mit freundlichem Gruß 

         
   Burghard Solinsky      Sven Rothenbacher 
       Steuerberater                                Steuerberater 
 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

